




















Was die öffentlichen Feierlichkeiten anbetrifft, so wurden nicht allein fortgesetzt 
Disputationen und Reden bei manchen Veranlassungen gehalten; sondern Flessa sorgte auch 
dafür, daß die in der Specialinstruction vorgeschriebenen Visitationen und Examina 
(Abth. 1, S. 16, vgl. Fnndation §. XXIII.) wirklich gehalten wurden. Der von Flessa auf¬ 
gesetzte Entwurf der ersten Visitation (im Gymnasium am 3. Oct.) und des ersten Examinis 
(im Pädagogium am 4. Oct. und der Vorbereitungsklasse am 5. Oct.) ward um Michaelis 1741 
gedruckt. Mit den Prüfungen war ein Redeact verbunden. Der erste Tag war für Selecta 
Vormittags von 8—12 und Nachmittags von 2—5 bestimmt; der zweite ebenso für das Päda¬ 
gogium, der dritte bloß Vormittags für die Vorbcreitungsfchule. Im folgenden Jahre ward auf 
Flessa's Antrag bestimmt, daß die größere Visitation und Prüfung, zu welcher durch einen ge¬ 
druckten Entwurf eingeladen werde, vor Ostern; die kleinere, welche den Gymnasiarchcn und 
Geistlichen durch den Pedellen anzuzeigen sei, um Michaelis gehalten werden solle. Die letztere, 
bei welcher immer nur zwei Professoren auftreten sollten, sollte in anderthalb Tagen beendigt sein, 
und sich in Selecta auf Geschichte, Philosophie, Mathematik, Beredtsamkeit und Sprachen be¬ 
schränken; Theologie, Jurisprudenz und Medicin sollten davon ausgeschlossen sein. 

Der Geburtstag des Königs am 30. Nov. wurde im Jahr 1741 durch eine Rede 
des Prof. Rcichard in deutschen Versen gefeiert, bei welcher Gelegenheit eine von eben demsel¬ 
ben Lehrer gedichtete Cantate aufgeführt wurde, der der Königin am 28. Nov. durch eine fran¬ 

zösische Rede des Adftinctcn Henrici. Reichards Einladungsprogramm handelte in deutscher 
Sprache von der wahrhaftigen Glückseligkeit. Auch gab er eine „Beschreibung der am 30. Nov. 
auf dem Franschen Hofe angestellten Illumination und des dabei angezündeten Feuerwerks." Er 
ist wahrscheinlich Verfasser der Inschriften, die hier gedruckt erschienen. Im folgenden Jahre 
sprach an dem ersten -L.age wieder der Pros, der Beredtsamkeit Reichnrd «Io vera ao genuina 

Erincipis magiiitudine; an dem andern Prof. Dcthardiug de accessionibus Ibrtunae, quas iam 

bide a principio a Reginis suis accepit Vania. Das Einladuilgsprogramm zu beiden Festlich¬ 
keiten (du ritibus veteriiin in celebrandis summorura principum diebus natalibiis) hat den Prof. 
Sticht zum Verfasser. Auch der Geburtstag des Kronprinzen ward am 31. März durch 
eine Rede gefeiert, bei welcher Gelegenheit der Collaborator Groß heim eine Abhandlung du 
«siieio panegyricum dicentis lieferte. Der Redner ist im Programm nicht genannt; wahrschein¬ 
lich war cs Großheim. Im Jahre 1743 unterblieb die Rede am Geburtstage des Kronprinzen, weil 
die,er ^ag auf einen Sonntag fiel; dagegen ward am 10. Nov. die hohe Vermählung des . 
Kronprinzen Friedrich mit der Prinzessin Louise von Großbritannien durch eine öffentliche 
Rede des Prof. Dctharding gefeiert, ZU deren Anhörung er selbst im lateinischen Lapidarstil 
eingeladen hatte. Am Geburtstage des Königs sprach Flessa du sapientia Christiani VI. in 

constitutioiiibus ad rem ecclcsiasticam pertinentibus; am Geburtstage der Königin hielt der 
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Gymnasiast, Graf von Stolberg, eine deutsche Lobrede. Beide Reden kündigte Prof. Meycke 

an durch ein Programm de iuris Danici in Anglia vestigiis. 

3» den ersten Jahren nahmen die Sclectancr, die zur Universität entlassen wurden, ent¬ 

weder in Disputationen oder Reden vom Gymnasium Abschied. Dabei war Jedem in je¬ 

nem Fall die Wahl des Präses, der regelmäßig auch die zu vertheidigende Abhandlung schrieb, 

in diesem die Wahl des Verfassers des Progamms, der wahrscheinlich auch die Rede durchsah, 

in beiden Fällen vielleicht sogar die Wahl des Tages, an welchem er Abschied nehmen wollte, 

wenn er nur nicht ohne erhebliche Ursachen zu früh abzugehen wünschte, ganz überlassen. Um 

Michaelis 1741 wurden 6 öffentliche Disputationen gehalten. Es wurde vertheidigt Scholtzens 

dissertatio exegetico - phiiologica de lychnucho Zachariano eiusque mystcrio Zach. c. 4, 30 8. 4; 

Ei. chrestomathia Cebetina eaque sacra, 228. 4; MatcrNUö de Eilanv's Abhandlung de 

terrae concussionibiis anno 1739 in Anglia observatis, 41 S. 4; Prose's Disquisitio de phi- 

losophiae practicae indole atque ambitu, 46 8. 4; Ei. demonstratio raatbematica de praestan- 

tia methodi syllogisticae prae dialogistica, 38 8. 4; und Flessa'ö cogitationes tbeologico- 

pbilologicae, 20 8. 4. Eine Abschicdsredc wurde von Scholtz in einem Programm de Cimbria 

Graeca, 20 8. 4, angekündigt. Außerdem pflegten häufig Thesen vertheidigt zu werden; 1741 

unter Prose fünfmal, unter Scholtz zweimal, unter Meycke einmal. 

Am Ende des Jahres 1741 oder im Anfang des folgenden wurde auf Flessa's Vor¬ 

schlag festgesetzt: 1) daß die Namen der Abgehenden zusammen in ein Programm gesetzt werden, 

auch daß alle, wofern ihre Zahl nicht zu groß wäre, ihre Abschiedsredcn an einem Tage halten 

sollten; 2) daß das Programm im Namen des Gollegii Professor« und wcchselsweise in der 

Reihe von einem Professor nach dem andern zu verfassen sei;*) 3) daß das von den Valcd.ctu- 

ris fallende Accidens unter die Professcres zu gleichen Theilen getheilt werden müsse,**) 4) daß, 

wer disputando valediciren wolle, sich seinen Präses selbst wählen dürfe. Andere Vorschläge 

Flessa's, namentlich über die Berechtigung einzelner Professoren zur Anstellung eines Actus ora¬ 

tor« oder die Vereinigung mehrerer zu gemeinschaftlicher Durchsicht der Reden wollte der Präsi¬ 

dent in der Confer«,;***) zu weiterer Besprechung vorlegen, „da ratio,ics pro und contra 

wären;" ein theologischer Actus aber an den hohen festen gehörte nach feiner Ansicht zu den 

„Punkten, die noch nicht zu ertragen sein möchten." 

*) „Es könnte wohl möglich sein, daß ein eigennütziges Gemüth sich auf das Werben legte, dergleichen 
Abituros vor sich wegkaperte, ihnen ein Programm schriebe, und den andern College,, das Nachsehen 

ließe." Flessa muß traurige Erfahrungen gemacht haben! 

") Der Präsident wünschte nur, „daß ein gewisses gesetzt werden möchte." 

*»-■) In der Conferenz nahm der Präsident an den Berathungen der Professoren öfter Antheil. Er sowohl 

als Flessa führte» bisweilen das Protokoll. Vgl. Abth. 1, S. 17. 



Nach diesen Bestimmungen haben die beiden Osterprogramme von Flessa de traditionibus 

(im März) und von Sticht de adrniuistris rijg rpoiirifyg Act. VI, 3 die Aufschrift: Director 

ac Drokcssorcz iiivitaiit. Ein anderer Professor erlaubte sich eine Abweichung die zu unange¬ 

nehmen Erörterungen Veranlassung gab.*) Einer der Abgehenden sollte àscs philosophico- 

ethicas de labore et opibus vertheidigen. Auf dem Titel stand zugleich: de iurecou8ulto phi- 

losopho verba faciens gymnasio academico ultimum dicet vale. Der sonst so friedfertige Flessa 

schrieb darüber an den Präsidenten, der Professor habe seine theses zu einem öffentlichen Pro- 

grammate gemacht, die Valediction sollennitcr intimiret, und es werde künftighin ganz leicht sein, 

immer einen Vorwand zu finden, die Valedictiones der neulich abgeredeten und beliebten Ordnung 

ungemäß einzurichten. Er fragt daher an: 1) in welchem Auditorio die Disputation ge¬ 

halten werden solle. Er meint, „von Rechtswegen" in Selecta, weil sie bei diesem Acte eine 

Privatsachc sei; **) aber man wolle mit großer Solcnnität in auditorio maiori erscheinen. „Wenn 

man dem ans lauter Verwirrung arbeitenden Professor! durch den Sinn fahren wollte, so müßte 

er die Disputation in Selecta halten, der Abiturs aber könnte seine Abschicdsredc wohl im 

größeren Auditorio ablegen." Er fragt 2), ob nun der Abgehende in das nächste Program- 

ma zu setzen sei. „Thut man's nicht, so wird dies Verfahren um so mehr autorisirt; thut 

man's, so setzt man sich in den Verdacht, man bringe die Leute um's Geld und multiplicire en- 

tia praeter necessitatem. Denn der Abgehende müsse doch das Programm mit drucken lassen 

und von Rechtswegen sollte er auch für die Verfertigung ein Douceur geben." Der Präsident ent¬ 

schied vermittelnde Der Director solle dem Professor ankündigen, was Rechtens sei: gebe er dann 

gute Worte, so solle der Director die Disputation und Rede in auditorio maiori zulassen cüra 

consequentiam; der Abgehende solle aber mit in das künftige Programm gesetzt werden und sein 

quotum zahlen, so wie Zeder der sich hören lasse, oder sonst contribuiren könne, das Nöthige zu 

seinem Theil zu geben habe. — Von einer andern Seite setzten dieselben Thesen den Director 

in eine gewiß nicht geringere Verlegenheit. Der Consistoralrath Bolten hatte schon früher an 

den Thesen de pbilotimia, die in demselben Jahr in Polio gedruckt waren, Anstoß gcnonimen. 

Jetzt beschwerte er sich als geistlicher Gymnasiarch in einem Schreiben an Flessa darüber, daß 

der Verfasser th. XIII und XIV das Studium ditescendi empfehle; das streite mit 1 'Pim. VI, 

8—10 und andern Sprüchen. Er fürchtet, wenn kein Einhalt geschehe, »löge in der nächsten 

Dissertation auch die voluptas und Fleischeslust gebilligt werden. Er habe nicht Zeit; sonst 

') Ich gebe, wen» auch ungern, einen kurzen Auszug aus den Verhandlungen, weil sie «ns die innern 
Verhältnisse einigermaßen erkennen lassen, woraus sich manche Erscheinung leicht erklärt. 

") Es läßt sich also wohl annehmen, daß alle Disputationen der Selectaner, die noch nicht zur Univer¬ 
sität abgingen, im sogenannten kleineren Auditorium gehalten worden sind. Am meisten scheint in 

dieser Hinsicht Prose geleistet zu haben, nach Henrici's Memoria Godofrccli Prose (Alt.1770, 
p. 14) peritus rei arlifex. 



würbe er ernstlich opponiren. Er bittet Flessa, öffentlich entgegen zu treten; wenn er das nicht 
für rathsam halte, müsse man sonst sehen, wie das Aergerniß bei der Jugend am besten abge¬ 
stellt werde. Was Flessa gethan hat, ist nirgends aufgezeichnet; wenn ich ihn richtig beurtheile, 
hat er die Sache unter der Hand vermittelt. 

Zm Herbst 1742 schrieb Neichard das auf der Gymnasialbibliothek nicht mehr vorhandene 
Programm für zwei Brüder, von Bachmair, die zur Universität abgingen; Ostern 1743 Flessa 
für Einen, der seinen Abgang beschleunigen mußte, unter dem Titel: Germani et Angli m h- 

terarum studiis aemuli; Prose für 8 andere unter dem Titel: veritatis demonstratio optima 

errorum refutatio. Außerdem wurden 3 Disputationen gehalten, unter Detharding: de 

differentia in imperio Romano legem inter et consuetudinem reperiunda; unter Meyeke. de 

regni Germanic! origine, und unter Flessa: ntrnm quis salvo officio societati nomen dare 

possit, cuius leges et instituta ante praestitum ius iurandum plane ignorat. Sticht's Pro- 
grantrn im Herbst handelte de commodis, quae longe maiori copia ex publicis, quam privatis 

scholis hauriuntur. Außerdem wurde im September de Eil a no's Abhandlung de causis lu- 

cis borealis, quae in terris circulo polar! arctico proximis crebro apparere solet, öffentlich ver¬ 
theidigt. Ostern 1744 lud zur Anhörung der Abschiedsreden Prose ein. Das Programm han¬ 
delte de cometis, magnarum calamitatum praenuntiis. 

Zm Pädagogium ward von Prose, als Rector, vor der Einweihung des Gymnasiums 
zweimal ein Actus oratorius veranstaltet. Der erste, am 22. Aug. 1742, ward durch das Pro 
gramm de prudentia circa veterum philosopliorum dogmata angekündigt; der zweite gab zu 
Streitigkeiten Veranlassung, die wenigstens die gute Folge hatten, daß eine Norm für die Zu- 
kunft festgestellt wurde. Am 21. December 1743 gab der Prof. Sticht als Subreetor eine 
Beschwerde gegen den Rector beim Director ein. Er beklagte sich hauptsächlich darüber, daß 
der Rector einen Redeact im Pädagogium veranstaltet habe, ohne den Subrector zuvor Etwas 
davon wissen zu lassen. Er hatte sich bei der Mittheilung des Programmes schon empfindlich 
über diese Zurücksetzung geäußert, zumal da Prose die ärmeren Schüler von der Feierlichkeit 
ganz ausgeschlossen hatte. Prose hatte sich dagegen auf die Instr. specialis, auf die Gewohn- 
heit und aus seine Bestallung berufen. Dies bewog Sticht, die Sache, unter Beifügung der 
beiderseitigen Gründe, zur Entscheidung an den Director und das Gollegium Profcssorum zu 
bringen. Die Stimmen der Professoren lauteten alle für Sticht gegen Profc, zumal da 1) erst 
im vorigen Jahre gegen das vermeintliche Recht des Rectors in der Conferenz in Gegenwart des 
Präsidenten, der selbst eine Theilung der Aceidentien unter Rector, Conrector und Subrector ge¬ 
wünscht hatte, entschieden worden war, 2) weil Schüler aus allen 3 Klassen (aus deil beiden 
unteren zu den damals sehr beliebten Gesprächen) genommen zu werden pflegten, und 3) weil 
Prose nur die Söhne begüterter Eltern zu seinem Actus ausgesucht hatte. Dabei ergab eö sich, 
durch Reichardö eigene Erklärung, daß Prose im vorigen Jahre einen großen Theil der Arbeit 
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hem Conrector überlassen, und diesem nachher dafür eine Kleinigkeit angeboten hatte, die von 
ihm verschmäht worden war. Man wünschte indeß, daß der Director mit den Herren Gymna- 
slarchen die Sache vermitteln und daß das Erforderliche festgesetzt werden möchte. Der Directs- 
rialberichk von Flessa ist mit vieler Umsicht ausgearbeitet, so daß der in diesem Jahre zum Con- 
fcrenzrath beförderte Präsident von Schombnrg an den Consistorialrath Bolten schrieb: Ich 
sollte meinen, wir remittirten dem Herrn viroetori die Papiere, und da wir demselben in allen 
Punkten beipflichten, so wolle derselbe eine Resolution in des Directoris und des Collegii Namen, 
jeboef) mit Bemerkung, daß solches unter unserer Approbation geschehen, abfassen und den beiden 
Parteien insinuiren lassen. Bolten gab seine Zustimmung. Es wurde demnach festgesetzt: 
1) die von den Schülern in beiden Anstalten gelieferten Reden sollen von diesen sorgfältig aus¬ 
gearbeitet und von den Lehrern nur corrigirt werden; 2) über Actus oratorii in Select« soll noch 
in der Confercnz das Nähere festgesetzt werden; was aber 3) einen solchen Actus im Pädagogium 

betrifft, so hat O der Rector nicht das Recht, aus allen Klassen ohne Zuziehung des Conrectors 
und Subrectors Schüler auszuwählen; b) die beiden andern Lehrer nehmen auch Theil an dem 
Accidens, <0 am besten wird jeder Lehrer in seinem Fache die Reden durchsehen, je nachdem 
sie in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache ausgearbeitet sind; d) die Vertheiln,,g des 
Accidens soll nach Verhältniß der Arbeit geschehen; aber nicht jedem Lehrer soll cs frei stehen, 
einen Actus oratorius nach Gefallen zu veranstalten, wie der §. 28 der lnstr. spec, bisweilen 
gedeutet worden war. Ueber Mißbräuche in Ansehung der Privatcollegia, über welche bei¬ 

läufig geklagt worden war, sollte in der Confcrenz gesprochen und das Nöthige festgesetzt werden. 
Der Ncdcact wurde darauf im Januar 1744 durch Prose's Einladungsschrift: „von der nöthi¬ 
gen Verbindung der allgemeinen Gründe in der Sittenlrhre mit den Geschichten," angekündigt. 

Andere Abhandlungen und besonders Gedichte in großer Zahl wurden bei mancherlei Ver¬ 
anlassungen geliefert. Groß heim gratulirte jedesmal durch eine gedruckte Abhandlung dem Prä¬ 
sidenten an seinem Geburtstage, dem 20. Februar. Er untersuchte 1742, an paganis mysterium 
S. 8. trinitatis plane ignotum fuerit; 1743 handelte er von der Unbeständigkeit der Welt; 1744 
de pietate Davidis in inimicos. Im Jahr 1743 schrieb Mcycke bei derselben Veranlassung eine 
dissertatio epistolaris de iure Weichbildico. Unter den Gedichten werden besonders viele Pro- 
pemptica von Schülern an befreundete Mitschüler, die zur Universität abgingen, erwähnt; außer¬ 
dem mehrere Leichen- und Hochzeitsgedichtc, so wie Glückwünsche aller Art. Im Jahr 1743 
veranlaßte die Einweihung der Kirche am 8. Sept. Rorchards Encaenia ternpli evangelico- 
lutherani Altonae rccens exstrucÜ carmine celebrata und Groß heims Gedanken über das 

Schicksal der Stadt Altona bei Einweihung der Hauptkirche. Von Reichard war auch die 
Caittatc, die bei der Einweihung in der Kirche aufgeführt wurde, l Im Anfang des Novembers 
1743 sollte sowohl dem Kronprinzen als der Kronprinzessin bei Ihrer Anwesenheit in Altona bei 
einer Abendmusik ein Gedicht von den Gymnasiasten überreicht werden. Die Adligen die im Gymna- 



fiitm Mitten, verlangten, daß das im Namen des Gymnasiums und auf gemeinschaftliche Kosten 

gedruckte Gedicht von einer bloß aus Adligen bestehenden Deputation übergeben werden solle. 

Die Bürgerlichen, über die ungewöhnliche Zurücksetzung aufgebracht, wandten sich an den Direc¬ 

tor und das Collegium Professorinn mit der Bitte, sie von dem Genusse Iionoris et oneris zu 

befreien, um dadurch allen unangenehmen Folgen vorzubeugen. Anfangs (am 5. Nov.) war 

ber Präsident über »die raisonnirende Jugend" sehr ungehalten; Flessa suchte die Sache zu ver¬ 

mitteln und bewirkte, daß der Präsident verfügte, entweder sollten die Adligen, wenn sie das 

Gedicht allein überreichen wollten, auch allein die Kosten tragen; oder sic mußten, wenn sie dies 

nicht wollten, einige Bürgerliche unter die Deputirtcn aufnehmen. Die Adligen wollten, aller 

Vorstellungen des Directors ungeachtet, durchaus nicht nachgeben; sic wollten, wenn ihnen Bür¬ 

gerliche beigemischt werden sollten, mit der Ueberreichung des Gedichts Nichts zu thun haben. 

Flessa meinte nun in seinem -Bericht (am 7. Nov.), „cs bedürfe keines Oedipus, um den hoch¬ 

adligen Junkernstolz dieser Leute zu entwickeln. “ Er rieth, da gerade ein Graf von Stolberg in 

Selecta und ein Graf von Harthausen in Prima war, durch diese beiden Grafen das Gedicht 

überreichen zu lassen, damit keine von beiden Parteien ihren Willen bekäme. Der -Präsident 

billigte den Vorschlag, wenn die Adligen, denen er noch einen Tag Bedenkzeit bewilligte, nicht 

einlenken sollten. Er ließ ihnen dabei ihren adlichcn Unfug scharf verweisen und ihnen andeuten, 

„ daß ans den Junkernstolz in Zukunft Acht gegeben werden solle. “ Wie das Gedicht überreicht 

worden ist, kann ich nicht angeben. Auf dem Titel steht: — — — »beiderseits Königlichen 

Hoheiten statten ihren untcrthäm'gsten Glückwunsch ab die sämmtliche zu Altona Studirende." 

Es scheint also, daß entweder die Adligen zuletzt nachgegeben, oder die beiden Grafen das Ge¬ 

dicht als Deputirte übcrbracht haben. Der Gymnasiast von Qualen,*) überreichte noch beson¬ 

ders ein auf eigne Kosten gedrucktes Gedicht. 

Uebrigcnö scheinen die vielen Druckschriften, die damals vom Gymnasium ausgingen, aller¬ 

dings Aufsehen gemacht und ans die Frequenz der Anstalt einigen Einfluß gehabt zu haben. **) 

Ueber das in der Specialinstrnction vorgeschriebene Collegium ascetic um (vgl. 

Abth. 1, S. 16) am Sonntage Nachmittags um 4 Uhr wollte Schütze,***) als Professor der 

Theologie, in einem eignen -Programme umständlicher sich erklären. Daö versprochene Programm 

ist nie erschienen. Auch im Catalogos praelectionum von 1740 zeigt er dies Collegium bloß an, 

-) Won Qualen hatte in seinem eignen Namen ein Gedicht übergeben und doch zugleich an der Depu- 

' tation Theil nehme» wollen. 

**) Won den Ursachen der Frequenz in den erste» Jahren vgl. Struve's Untersuchungen über die Fre- 

quenz. Alt. 1797 S. 15—24. Im Jahre 1749 erklärten sich die Professoren selbst darüber. 

*w) Wgl. Progr , quo Studium sacrarum lite ramm invcnluti commemlat, p. 8, u. Designat!» Icctiomim 

1739, p. 3. , , 
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ohne sich weiter darüber zu äußern. Flessa versprachOstern 1741, er wolle im Convenes 

asceticus Sonntags um 4 Uhr auserlesene Aussprüche der heiligen Schrift (selection sententias) 

erklären; er traf aber um Ostern 1742 eine andere Einrichtung, die sich jedoch kaum 2 Jahre 

erhalten zu haben scheint. Es wurde nemlich seit dieser Zeit am Sonntage sowohl Vormittags 

als Nachmittags nach geendigtem öffentlichen Gottesdienste im Hörsaal vor den beiden oberen 

Klassen gepredigt. Die Predigten wurden nach einem Entwurf, den der Director für jedes Vier¬ 

teljahr ausarbeitete, von dem Director, Rector, Conrcctor, Subrector, Adjuncten und Collabo¬ 

rator abwechselnd gehalten. Der Entwurf vertheilt sie bis Michaelis 1743; im Jahr 1744 finde 

ich schon wieder das gewöhnliche Lsoetieum am Sonntage von 4—5 Uhr angesetzt. Wahr¬ 

scheinlich ward es seit Ostern 1744 wieder ausschließlich vom Director, als Professor der Theo¬ 

logie, gehalten. Die Abcndbetstundc hielt an den Wochentagen der Director zweimal, der Rec¬ 

tor, Conrcctor, Snbrector und Collaborator Jeder einmal; am Sonntage wechselten die 4 zuletzt 

genannten Lehrer. 

Für eine vernünftige, nach einem festen Plane mit Kraft und Besonnenheit durchgeführte 

Disciplin scheint vor, Flessa's Direktorat wenig geschehen zu sein. Nachdem um Michaelis 

4741 die neu ernannten Lehrer ihr Amt angetreten hatten, ward ain 28, October in der Confe- 

renz auf den Antrag des Directors beschlossen, „nunmehr mit Ernst die Hand anzulegen, um 

eine in den hiesigen Schulanstaltcn noch ermangelnde ordentliche Disciplin einzuführen." In dieser 

Absicht sollte 1) jeder Professor in Selecta die in seinen Stunden Fehlenden aufzeichnen und das 

Verzcichniß in der Conferenz vorlegen. 2) Für ähnliche Verzeichnisse im Pädagogium sollte der 

Rector in Prima, der Conrcctor in Secunda, der Subrector in Tertia Sorge tragen. Der 

Director versprach noch einen näheren Entwurf „ wegen der Aufrechthaltung der Disciplin" abzu¬ 

fassen und vorzulegen. Der Entwurf selbst, der am 4. November angenommen wurde, findet 

sich nicht mehr; nach dem Protokoll aber verlangte er im Wesentlichen, daß an jedem Sonnabend 

um 10 Uhr eine Zusammenkunft sämmtlicher Professoren in Selecta Statt finden, und daß alle 

Kleinigkeiten (in Uebereinstimmung mit der Specialinstruction) in den Klassen sofort abgemacht 

werden sollten; in der Conferenz wolle man mehr über Alles, was sich auf die Aufnahme und 

Verbesserung der Schulanstalten beziehe, dclibcriren. Aber gleich in der nächsten Conferenz am 

2. December mußten theils einem Gymnasiasten wegen seiner Aufführung bei der Illumination 

am Geburtstage des Königs Vorstellungen gemacht, theils mußte eine Verwundung durch einen 

Steinwurf näher untersucht werden, und im ganzen folgenden Jahre beziehen sich die Verhandlun¬ 

gen in der Conferenz fast einzig auf die Unordnungen der Studirendcn. Mangel an Eintracht 

unter den Professoren auf der einen Seite, auf der andern die unglückliche Erlaubniß, jede här¬ 

tere Strafe durch Geld abzukaufen, wodurch die Einnahme der Bibliothek vermehrt ward, der Miß¬ 

brauch der Degen, der als Zierde getragen werden sollte, vielleicht auch der Wunsch, dem neuen 

akademischen Gymnasium durch eine ansehnliche Frequenz, besonders durch den Besuch einiger 



Adligen, eilten gewissen äußeren Glan; zn verschaffen, dies scheinen die Hauptursachen gewesen 

zu sein, weshalb eine eben bestrafte Unordnung so schnell eine andere nach sich zog, ungeachtet 

sowohl die Specialinstruction für den Director und die Lehrer als die Gesetze für die Gymna¬ 

siasten solche Excesse, wie sie in unsern Acten bisweilen erwähnt werden, durchaus nicht erwar¬ 

ten ließen. 

Wie der damalige Zustand war, läßt sich zum Theil schon aus dem oben erwähnten Beneh¬ 

men der Adligen gegen bic' Bürgerlichen und selbst gegen ihre Vorgesetzten abnehmen. Von 

mehreren führe ich nur noch einen Vorfall aus dem Jahr 1742 an, der die innern Verhältnisse 

vor allen andern aufzuklären scheint. Am 1. September war 3 Gymnasiasten, wegen einer 

Schlägerei mit dem Diener eines hiesigen Bürgers, eine 24stündige Carcerstrafe zuerkannt worden. 

Unter diesen dreien war Einer, der schon früher einmal die Carcerstrafe erlitten hatte, weil er 

auf eine an ihn ergangene Citation hatte antworten lassen: „er habe jetzt etwas Nöthiges zu 

schreiben, “ und der in derselben Conferenz am 1. Sept. wegen einer Beleidigung gegen Einen sei¬ 

ner Mitschüler zur Abbitte und zur Zahlung eines Nthl. an die Bibliothek verurtheilt ward. Alle 

drei wandten sich unmittelbar nach der Conferenz an den Präsidenten, der höchst wahrscheinlich 

in der Conferenz den Vorsitz geführt hatte. Dieser ward durch ihre Versicherung, „daß künftig 

über sie keine Klage mehr kommen sollte," bewogen, unter der Bedingung, daß die Professoren 

damit zufrieden wären, die Careerstrafe in eine Geldbuße zu verwandeln. Flessa erhielt den Auf¬ 

trag, „die Stimmen der Professoren einzuziehen." Er selbst stimmte, weil er über den Vorfall 

sehr entrüstet war, gegen seine Gewohnheit zuerst, und berief sich, um das einmal gefällte Ur¬ 

theil zu schützen, auf eine ähnliche Schlägerei mehrerer Gymnasiasten unter einander,' die am 

1. Mai 1741 eine achttägige Carcerstrafe für die Schuldigen zur Folge gehabt hatte. Die übri¬ 

gen stimmten alle für eine Mitigatio poenae: zwei freilich nicht ohne Furcht und Bedenken; von den 

andern der Eine, weil der Diener durch seine Grobheit auctor rixae gewesen fei, und weil die 

Zugend i» ealore irae de iustitia et iniustitia actionis nicht judiciren könne; der andere, weil 

schon einmal 2 Gymnasiasten von unverbesserlichen Sitten *) in einem ähnlichen Falle eine ste¬ 

igere Strafe zuerkannt worden sei; der dritte, weil diese Leute durch Liebe vielleicht noch zu 

gewinnen wären; Einer, sonst ein etwas barscher Mann, schrieb bloß: Stet sententia perillustris 

gymnasiarcliae! Einer der Professoren verrieth sogar die von Flessa abgegebene Stimme an einen 

Gymnasiasten, so daß Flessa, noch ehe die Kapsel wieder zu ihm zurück kam, dringend gebeten 

ward, doch nicht allein auf Carcerstrafe zu bestehen. Daher erklärt sich bei dem in seinen 

schriftlichen Erklärungen sonst stets ruhigen und besonnenen Manne die ungewöhnlich heftige 

Aeußerung, »daß einem Jeden, der Augen zu sehen habe, nur aus diesem Papier klar werden 

») Bon diesen war der Eine bereits relegirt, und der Andere hatte im August die Weisung erhalten, um 

Michaelis abzugehen, „allermaßen seines Gleichen zu haben nicht nöthig erachtet werde." 

3 
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müsse, der Director sei nicht allein der kater indulgentiae, wie er so oft von rc. rc. rc ange- 

schmitzet werde. Wo sind denn nun die gewaltigen 8tatores disciplinae mit ihrem weiten und 

großsprecherischen Maul? Wo bleibt ihr heuchlerischer Eifer?" Er äußert sich eben so heftig 

darüber, daß sein Votum schon verrathen sei,*) und daß Einer der Professoren ein Stück aus 

dem Papier, auf welchem gestimmt wurde, herausgeschnitten hatte. „Was für eine Art hat das, 

wenn solche geschimpfte Bogen in der Registratur beibehalten werden sollen?**)" Der Präsident, 

obgleich er Flessa's Unwillen in den beiden letzten Rücksichten theilte, entschied nun für die Mil¬ 

derung, zumal da er bemerkt zu haben glaubte, daß die Geldstrafe Einigen empfindlicher, als 

die Carccrstrafe sein werde. Die Professoren hatten bald Ursache, ihre Nachsicht zu bereuen. 

Sie klagten nachher, man fange an zu glauben, daß sic gar keine Strafe mehr über ungehorsame 

' und widerspänstige Schüler verhängen könnten. Einer berief sich am 22. Scpt. geradezu auf 

den Präsidenten, als man ihn zur Bezahlung seines Strafgeldes anhalten wollte, so daß man 

den Beschluß fassen mußte, erst Erkundigungen einzuziehen! Derselbe Mensch, dessen Strafe man 

am I^Scpt. gemildert hatte, wollte die Geldbuße nicht bezahlen, zu welcher er an demselben Tage 

wegen der Verhöhnung Eines seiner Mitschüler vcrurthcilt worden war. Er äußerte sich vor 

der Confercnz so impertinent, daß Flessa ihn nach der Instr. spec. §. 39 atro carbone in tabula 

publica uotiren wollte. Er entwarf den Aufsatz, der die Stelle enthielt: Oum mira to impu- 

dentia, effrcni imraodestia, aperta, destiuata, declarata publice inobedientia prodideris, neque 

tantum, legura nostrarum ac disciplinae contemtionem palam prae te tuleris, sed etiain in 

consessu collegii publico professus sis: age, adolescens pervicax, in liac tabula insignia csto. 

Der Mensch, der ohne Weiteres hätte fortgeschickt werden müssen, da kein Lehrer sich erinnerte, 

je eine solche Frechheit gesehen zu haben, erhielt Befehl, sogleich in das Carcer zn gehen; erst 

im Weigerungsfall sollte Flessa's Aufsatz angeschlagen werden. 

Von ähnlicher Art waren freilich mehrere der damaligen Schüler; doch freut es mich, hin¬ 

zufügen zu können, daß die größere Zahl an dem Unfug, den diese trieben, keinen Antheil ge¬ 

nommen zu haben scheint. 

*) Am 20. Jan. war beschlossen worden, „daß alles dasjenige, was in dem Collegia deliberiret und ge¬ 

sprochen, geheim gehalten und insbesondere gegen die Bursche nichts erwähnet werde." 

") I» dem von Prose redigirten Alton, gelehrten Mere. VH, S. 159 steht folgendes Urtheil hiesiger Pro¬ 

fessoren über Flessa: „Wir haben hier (bei Ehlers Antrittsrede in Oldenburg, 1768) zugleich die 

Einfnhrnngsrede Sr. Magnificenz, des Herrn Gcneralfiiperintendenten Flessa, unsers ehemaligen hoch¬ 
werthesten Herrn Eollegcn am König!. Christianeo, dieses großen Schulmannes und hochverdienten Kir- 
chenaufschers, mit besonderem Bergnügen gelesen. Sie ist in sehr schönem Latein abgefaßt, und hat 

uns die vormaligen ähnlichen, mit großem Beifall verrichteten Arbeiten dieses vortrefflichen Mannes 

auf dem-akademischen Catheder in eine höchst angenehme Erinnerung gebracht." Ich werde bei einer 

andern Gelegenheit ein anderes Urtheil derselben Männer anführen. 



Erwähnung verdient hier noch der Beschluß vom 18. Mai 1713, daß der Anfang der 

Schularbeit gleich mit dem Glockenschlage gemacht werden solle, damit die Jagend nicht, wie 

bisher hin und wieder, absonderlich des Nachmittags, beobachtet worden, allein bleibe, herum¬ 

laufe, und in Zerstreuung gerathe. 

^lm 16 Mai 1712 wandte das Collegium Prosessorum sich unmittelbar au Se. Königl. 

Majestät weil der Wechselrichter und Stadtvogt Freese einen Gymnasiasten durch einen Stadt- 

diener hatte arretiren lassen. Er stellte vor, daß die studirende Jugend zur Ausstellung eines 

Wechsels noch nicht fähig sei, und hofft, daß das Collegium Prosessorum «nb das Scholar- 

die erste Instanz über die Schüler des Gymnasiums behalten werde. Am 2. Aug. machte 

darauf von Schomburg bekannt, daß durch Königlichen immcdiaten Befehl <1. ,1. Hirschholm den 

20 Inl. die Verfügung vom 2. Apr. 1710 dahin ertendiret sei, daß kein Gymnasiast oder Päda¬ 

gogist zur Ausstellung eines Wechsels fähig sein, allenfalls aber keine Wechsel - Execution gegen 

denselben Statt finden solle. 

Im Frühling 1711 ward vom Präsidenten auf den Bau des Norderflügels bei der 

Regierung angetragen; die Königliche Genehmigung erfolgte am 22. Jun. Noch im Herbst ward 

der Bau begonnen und im Sommer des folgenden Jahres vollendet (Fless^ de satis rei who. 

p. XXIII). Dabei ward die Vorbcreitungsschule, die wahrscheinlich dem Aufbau des neuen F »' 

gels hinderlich war, weil sie nahe an der Straße stand, abgebrochen, und an der Stele,^ w 

bis dahin der Cantor seinen Gärten gehabt hatte, für 90O Ķ wieder neu aufge mn . 

erhielt für den Verlust des Gartens eine Entschädigung von 100$. Der neue er »fl ' 

(„Sem unteren Stockwerk den „rojeren Hörfunk neb» drr Wohnnug de« Schreib- und Rechet» 

»Kitter«; in dem oberen mehrere Zimmer für «„TOMliülien. Der Bei, de« t, kngels koste e tun, 

Set Gttmuusteurechnung 9578» 5 ß- Der bisherige Hörfunk MI Suderflugel ward zur cknf- 

uuhme der Btichers-mmlnug de« GhmuusinmS fur 1S7 $ 8 ß -mg-richted Jeder Fliigef wurde 

darauf bei der General-Feuer-Ordnung für 1000 Rthl. versichert.*) 

Die Inspection über den Süderflügel, die seit Neujahr 1711 der Prof. Neichard 

geführt hatte (Abth.1, S.21), ward am 10. März 1712 dem Collaborator Groß heim übertragen. 

Er sollte nach der für den Inspector entworfenen Instruction, die nicht mehr vorhanden ist, dar¬ 

auf sehe», daß die Jugend den ihr vorgeschriebenen Gesetzen genau nachkomme, sollte sich bei Vor¬ 

fällen, die üble Folgen haben könnten, sogleich mit dem Prof. Neichard besprechen, im Nothfall 

Nach einem Auszüge aus der Gymnasienrechnung von 1747 waren die sämmtlichen Gebäude damals 
19800 L versichert. Nach demselben Anêzuge wurde zwar .,die benLthigte Feurung für den Herr» 

director wie auch zur Heitzung der Classen aus der Gymnasienkasse; die Lop-rrationo- aber 
şHon damals aus der Stadtkassc bezahlet," der Schreibmeister hat noch keine freie Wohnung. 

' Wgl. Abth. 1, S. 7. 



sie auch dem Director zu weiterer Verfügung kund thun, der wenigstens einmal wöchentlich die 
Stuben selbst zu besuchen übernahm. Der Collaborator sollt? dafür das Accidens von den Stu¬ 
ben (von jeder jährlich 2 Rthl.) mit dem Prof. Reichard theilen, und außerdem freie Wohnung 
auf dem Flügel haben. Die Führung der Rechnung sollte er vom J. Jan. an übernehmen. Er 
erhielt für seine Verwaltung im ersten Jahre noch eine Gratification von 30 P- (»zur Ergötzlich- 
kcit,“ nach damaligem Sprachgebrauch). Die Miethe war damals liicht ganz unbeträchtlich. Sie 
belief sich 1741 auf 232 A 5 ß, 1742 auf 330 A und 1743 auf 336 Ķ. 

Jeder Theil des Gymnasialgebäudes hat seine besondere Inschrift. Ueber die Bedeutung 
der Inschrift des Hauptgebäudes: ,,I» fine laus“ war man schon zu Flessa's Zeiten ungewiß. 
Er sagt (Je satis rei schol. p. 2.3), das Wort finis hätten einige de scopo, andere de event« 

erklärt. Er hält die letzte Erklärung für die richtige. Der Graf von Reventlow, erzählt 
er, habe bei der Errichtung der lateinischen Schule viele Hindernisse zu überwinden gehabt; be¬ 
sonders habe er sich durch die auf die Schule verwandten größeren Kosten den Haß übelgesinnter 
Menschen zugezogen; er habe daher durch die Inschrift andeuten wollen, der Erfolg werde feinen 
Verdiensten erst das ihnen gebührende Lob verschaffen (lore aliquando tempus, ubi sua meritis 

laus constaret). Auf diese Inschrift beziehen sich die Worte über dem Hörsaal im Norderfiügel: 
„Exspectatione maior. “ Die Inschrift des Süderflügcls: „Feliciter tandem “ scheint sich auf 
die glücklich zu Stande gebrachte erste Einrichtung des Gymnasiums im Jahr 1739 zu beziehen. 

Der Plan eines Gelehrten zu einer zu errichtenden kleinen Ritter-Schule oder zu einem 
Lemiuario für fürnehm er Leute Kinder, der wirklich vornehm angelegt war, indem 

„den Herren Seminaristen nach dem Morgcngcbet der Thee und Etwas zur Entnüchtcrung ge¬ 
reicht, und 2 französische Laquaies zur Aufwartung gegeben werden, indem sie ferner von 12 
bis 1 Uhr zur Tafel gehen und am Sonntag Nachmittags Visiten geben und annehmen, auch bei 
vornehmen Personen Zutritt erhalten sollten, damit sie bei Zeiten die große Welt kennen lernten,“ 
ist nie zur Ausführung gekommen, ungeachtet der Urheber am 27. März 1742 zu eilfertiger Anmel¬ 
dung aufforderte, weil man nie über 14 Personen annehmen wolle, eine Zahl, die schon über 
die Hälfte complet sei. Tie jungen Herren sollten ins Gymnasium aufgenommen werden und an 
allen öffentlichen und Privat-Lcctionen Antheil nehmen. 

Die Frequenz des Gymnasiums nahm mit jedem Jahre zu. Bei Schütze's Abgang 
blieben 20 Sclectancr. Um Ostern 1741 giugeu 2 mit Erlaubniß der Professoren ohne Abschicdö- 
redcn ab; 2 entfernten sich heimlich; 2 starben im Lauf des Sommers; dagegen wurden 11 neu 
aufgenommen. Die Zahl betrug also am Ende des Semesters 25. Um Michaelis gingen 6 
zur Universität; Einer entfernte sich später; 11 wurden neu aufgenommen. Die Zahl betrug 29. 
Bei 3 Gymnasiasten ist die Zeit ihres Abgangs nicht bemerkt; diese müssen höchst wahrscheinlich 
hier abgezogen werden. Es besuchten also im Winter 26 Sclectancr die Anstalt. Ostern 1742 
wurden 6 zur Universität entlassen. Einer ging ohne Abfchiedsrcdc ab; cs blieben also 19 zurück, 
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wachen iJ neu aufgenommen wurden, so daß die Zahl auf 30 stieg. Im Herbst gingen 2 

-ur Universität, Einer ward Stadtschullehrcr in Altona, Einer ging zum Militair über, Einer 

mit seinen Eltern nach Hamburg, Einer ward im August rclegirt, Einer endlich reiste im Oc¬ 

tober beimlich ab, ward citirt, kam aber nicht wieder; es blieben also 23 zurück. Zn diesen wur¬ 

den 9 aufgenommen. Im Winter also zählte man 32 Selectaner. Ostern 1743 gingen 12 zur 

Universität über, 2 wurden weggeschickt; dagegen wurden 19 neu aufgenommen. Die Zahl stieg 

auf 37- Michaelis verließen nur 4 das Gymnasium; Einer starb; 3 wurden neu aufgenommen. 

<>m Winter frequentirtcn die Anstalt 35 Selectaner. *) Vor der Einweihung die im Mai 1744 

erfolgte, starb Einer im Februar an den Blattern; ein Anderer starb im Mai; 6 nahmen in 

öffentlichen Reden von der Anstalt Abschied; Einer wurde Cantor; dagegen wurden im Februar, 

April und Mai 16 neu aufgenommen; zur Zeit der Einweihung betrug also die Zahl der Sc- 

lectaner 42. . 
Ueber die Frequenz des Pädagogiums fehlen die Nachrichten, indem, wahychemlich 

während der Trennung der beiden Anstalten, das Album verloren gegangen ist. Ein Verzeichniß, 

welches ich unter andern Papieren aufgefunden habe, giebt 14 Primaner, 14 Secundaner und 

13 Tertianer. Nach den Namen der Primaner zu schließen, gehört es in das Jahr 1747 oder 

1748, denn mehrere derselben wurden 1749 ins Gymnasium aufgenommen. 

Die feierliche Einweihung des Gymnasiums ward seit längerer Zeit erwartet. Schon m 
November 1741 bezog sich der Präsident bei der Bestimmung der Ferien auf die zu erwarten c 

Funvation; am 10. Mai 1743 wird eben dieselbe in Betreff der vom Gymnasium zu drucken en 

Piecen berücksichtigt; am 28. Aug. desselben Jahrs ward beim Präsidenten wegen der Inauguration 

vorgcfragt; er antwortete, sie sei bis zum nächsten Frühjahr verschoben. Seit dem 1 Fc rnar 

wurde über die Festlichkeiten, die bei derselben Statt finden sollten, zwischen dem Präsidenten .no 

dein Director schriftlich verhandelt. Des Ersteren Briefe sind zum Theil noch vorhanden, orchard 

und Detharding wollten beide am dritten Tage disputircn. Reichard aber mußte, a rc. 

Bercdtsamkcit, die Schlußrede am folgenden Tage übernehmen, weil man auf Dechar mg e on 

dcre Rücksicht nehmen zu müssen glaubte. Maternus hatte in einem eignen Aufsatz seme Gedan¬ 

ken über die Inauguration dem Präsidenten eröffnet. Dieser theilte sie am 27. Fcbr. dem Direc- 

ior zur Begutachtung mit, „um ein Ganzes daraus zu machen und dasselbe zur Approbation 

nach Hofe zu senden. “ Die Medaille sollte, um Kosten zu sparen, auf der einen Seite Nichts, 

als des Königs Brustbild enthalten, damit der Stempel wieder gebraucht werden könne. Aus 

demselben Grunde sollte auch nicht mehr, als eine Sorte von Schaupfennigen erscheinen; „auch 

Namen dieser 35 Gymnasiasten von Flessa'S Hand, habe ich neulich an einer Stelle gefunden, wo 

0 S; sie nicht erwartete. Vgl. Struve über die Frequenz, S. 12. 

**) Im Ganzen sind vor der Inauguration 103 Gymnasiasten aufgenommen; 61 abgegangen. 
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bei diesen müsse nur die eine Seite das Andenken der Inauguration führen." Die Medaille 

sowohl als die Schaumünze ist setzt selten. Abbildungen von beiden finden fich vor der Nachricht, 

welche das Christianeum selbst von der Einweihung und den Feierlichkeiten, die dabei Statt ge¬ 

funden hatten, durch den Druck bekannt gemacht hat. Die erste Hälfte dieser Nachricht ist von 

Flessa's, die andere von Henrici's Hand mit Zusätzen von Flessa. Der Präsident hat seine Be¬ 

merkungen überall beigefügt. Nach einer Ueberlieferung wird sie dem Prof. Profe zugeschrieben. 

Am ersten Pfingsttagc wurde die Einladung des Directors (de satis rei scliolasticae Altona- 

nae, 28 S-, 4.) nicht bloß am Gymnasium, sondern auch an den Kirchthürcn und am Nathhanse 

angeschlagen. Am 25. Mai kamen die Königlichen Commissarien, der Geheime Rath, 

Freiherr von Solen that, R. v. D., Administrator der Grafschaft Ranzau, und der Geheime 

Rath Rcichsgraf zu Lynar, R. v. D., Kanzler des Hcrzogthums Holstein und Amtmann zu 

Steinbiirg, in Altona an. Sie wurden im Hause des Präsidenten von dem Director Flessa 

und dem Professor Meycke bewillkommt. Schon am Abend vor dem festlichen Tage wurde mit 

allen Glocken geläutet und vom Thurm musicirt. Das Geläut wiederholte sich am folgenden Morgen 

um 8 Uhr, worauf sich Alle, die an dem Zuge Theil nehmen sollten, auf dem Rath hause 

versammelten. Der Zug bestand aus 4 Abtheilungen. In der ersten Abtheilung waren die 

Geistlichen mit den 8 Stadtschullehrern, den beiden Katecheten am Waisenhausc und den bei¬ 

den Lehrern der Borbereitungsschnle; in der zweiten der gesammtc Magistrat, nebst den beiden 

Provisoren des Gymnasiums, in der dritten die Graduirten, so wie die fremden Gelehrten 

und Deputirtcn (von der Landschaft Eiderstedt, von der Ritterakademie in Lüneburg und vom 

Hamburgischen Gymnasium); in der vierten das Gy INN na si um und Pädagogium; die 

Schüler der beiden ersten Klassen Sclecta und Prima, der Collaborator, der Adsunct, die Pro¬ 

fessoren, der Director, 2 Gymnasiasten und 2 Pädagogisten, welche die Insignien*) trugen, die 

beiden Gymnasiarchen; Jeder der Lehrer und Gymnasiarchen von einem angesehenen Königlichen 

Beamten begleitet; zuletzt die beiden Königlichen Commissarien. Den Zug eröffnete und beschloß 

ein Detachement Cavallerie. Der Zug ging durch die lange Straße und Prinzenstraße in die 

Hauptkirche, wo zuerst eine vom Prof. Reich«rd verfaßte Cantate aufgeführt und darauf 

vom Consistorialrath Bolten „die eröffnete Schule der Weisheit" in einer erbaulichen Predigt 

dargestellt wurde. Nach der Predigt ging man in derselben Ordnung durch die Königsstraße in 

dm Hörsaal, wo zu derselben Zeit der Markgraf von Brandenburg - Culmbach 

erschien. Die Cantate, welche hier aufgeführt wurde, war vom Prof. Detharding gedichtet. 

') Unter den Insignien wurden verstanden: t) der Fundationsbrief mit dem großen Königlichen Sie¬ 
gel in silberner Kapsel, 2) 2 vergoldete Schlüssel, als Symbol der Gewalt, 3) die Matrikel und 

4) das Siegel. Eie werden noch jedem neuen Director bei der Introduction vom Protogymnasiarchen 
mit einer angemessenen Anrede überreicht. 



dncr butschen Nedc eröffnete darauf der Graf zu Lynar im Namen Sr. Königlichen 

Majestät das Gymnasium, ernannte die Gymnasiarchen, den Director, dem er zugleich die Jn- 

üanicn übergab, und die Professoren, und ließ die Fundation durch einen Secretaire ablesen. 

!? Schluß sprach der Director Flessa den Dank des Lehrer-Collegiums in einer lateinischen 

N^de ans. Die Festlichkeiten dauerten bis in den folgenden Monat. 

Nm 27. Mai disputirte am Vormittage unter M. de Cilano der Gymnasiast Viel de 

vi centripeta corporum subluiiarium, am Nachmittage redeten 3 Gymnasiasten; am 28. Mai 

disputirte Man ecke unter Detharding de Dania Germaniae nunquam subiecta; am Nach- 

jnittslqc trugen 2 Primaner Reden und 6 Sccundaner und Tertianer 2 Gespräche vor. Am 

09 Mai bielt der Prof. Reich a rd seine Lobrede auf Christian "V! in deutschen Versen; zugleich 

licß der Prof. Henrici eine deutsche Ode vertheilen. An demselben Tage reifsten die Königli- 

t Commissarien, die bisher bei allen Disputationen und Vorträgen zugegen gewesen waren, 

wieder ab. Am 1. Jun. vertheidigte von Vegesack unter Mcyckc die Dissertation de «eola¬ 

tions Danica; am folgenden Tage Vcudiren unter Reichard seine eigene Abhandlung, ani 

mam perfici et posse et debere, und am 5. Jun. Behrens unter Profe die Schrift- de 

divlnatione politiea. Der Collaborator Großheim*) ließ bei dieser Gelegenheit seine Abhand¬ 

lung : de erudita pietate, 64 S., 4. drucken. 

Am 26. Mai wurden fast alle Lehrer durch ausgezeichnete Beweise der Königlichen 

Huld erfreut. Der Director Flessa, bisher Consistorialassessor, ward zum Consistorralrath und 

der Professor Detharding znm Kanzlciassessor ernannt. Der letztere vertauschte zugleich die 

Professur der Antiquitäten mit der Professur dcö ins publicum. Der Adjunct Henrici ward 

wieder zum Professor der Alterthümer und der Moral befördert. Jenem ward dabei ein Gehalt 

von 300 $>, diesem eine Zulage von 100 P. angewiesen. Die übrigen Lehrer erhielten fast 

alle Zulagen, Maternus de Cilano 50 $>, Profe 50 P-, Reichard 100 P-, Sticht 100 A, 

Gboßhcim 120 A. Cilano erhielt außerdem als Bibliothekar ein Jahrgchalt von 100 Ķ. **) 

Die Gymnasieukassc konnte diese Ausgaben bestreiten. Sie hätte in jedem Jahre 

außerordentliche Zuschüsse gehabt; im Jahr 1741 für Concessionen zu Haustaufen 42 P-, für den 

Nie Zahl seiner Abhandlungen bei Kordes (im Lex. S.463) ist danach zu vervollständige». Nach 

dnem Briefe a» Flessa vom 1. Sept. 1744 war er, wie Ge. Wilh. Aug. bei Kordes, zu Nohra in 

der Grafschaft Hohenstein geboren. 

Die Lehrer erhielten von den Gehaltserhöhungen kurze Anzeigen durch den Präsidenten. Eine hat sich 

erhalten. Sie lautet: Im Namen Sr. Königl. Majestät zu Dännemark rc. rc. wird dem Herrn 

Prof, pliyelees Maternus de Cilano hiedurch eine beständige fixirte Gage als Bibliothecario von 

tool- beigelegt, und die gua 1'ruk. physicca genossenen 50 Rthl. bis auf 200 Ķ, beides von Himmel¬ 

fahrt an zu rechnen, dagegen er aber für seine jetzige Disputation kein Prämium erhält, vermehrt, 

und ist diesem nach zu kommen, die Ordre an die Schul-I'rovisorea ertheilet worden. Altona den 

26. Mai 1744. v. v. Schomburg. 
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Kornmesserdicnst 225 A, für Befreiung von bürgerlichen Aemtern 125 Ķ; im Jahr 1742 für 

Concessionen zu Haustaufcn 48 Ķ, aus einem Legate 159 Ķ 6 /?, für einen Vergleich 100 Ķ; im 

Jahr 1743 für Concessionen zu Haustaufen -90 Ķ, für Befreiung von bürgerlichen Bedienungen 

375 und das Jahr 1744 brachte ihr eine größere Einnahme, als vielleicht irgend ein anderes. 

Sie erhielt für Concessionen zu Hanötaufen 24 Ķ, für Befreiung von bürgerlichen Aemtern 150A, 

aus einer Jnquisitionssache 300 Ķ, für einen Consistorialassessorscharaktcr 90O Ķ, von den Ge¬ 

brüdern Burmester für das ihnen bewilligte Privilegium 3O00 A, vom Auctionöverwaltcr 9OO0 A, 

von einem Mitgliede des Magistrats 300$-, von einem Schiffsmakler 120 A. Außerdem wuxdc 

dem Gymnasium von Sr. Königlichen Majestät eine jährliche Zulage von 900 A allcrgnädigst 

bewilligt. 

Die Fundation ist öfter abgedruckt und daher allgemein bekannt. Ich beschränke mich auf 

einen gedrängten Auszug, wie ich ihn oben (Abth. 1, S. 15) aus der Instruct!» specialis gegeben 

habe. I. Von den Lehrern. Professoren ans allen 4 Facultätcn und andere Präceptorcs, 

auch Adjuncten und Collaboratoren sollen Collegia und lectiones publicas und privatas halten, 

actus und exercitia publica disputando ober peroral,do anstellen, und sonst Alles zu thun befugt 

sein, was den Lehrern in andern ähnlichen Anstalten zukommt. Außer ihnen sind Sprach *, und 

Ercrciticnmeister verordnet. II. Von dem Fonds. Der bei dem Gymnasium vorhandene Fonds 

soll nicht allein beständig bei.demselben bleiben, sondern bei vorkommender Gelegenheit vermehrt 

werden. Das Collegium Ovmnasiarcllale nimmt die Jahresrechnung auf und qui'tirt. Der Fonds 

soll von 2 wohl angesessenen Bürgern administrirt werden. III. Von der Bibliothek. 

Die Bibliothek soll beständig vermehrt werden. Außer den bereits legirten und ferner zu legiren- 

den Geldern sollen alle in die Königliche Kasse fließenden Brüche nnnachbleiblich dazu employiret 

werden. Auch sollen Gymnasiasten und Pädagogisten vor ihrem Abgänge ein Beliebiges dazu 

beitragen. Der Bibliothekar wird aus der Mitte der Professoren oder Präceptoren vom Collegia 

Gymnasiarchali ernannt. IV. Privilegien des Gymnasiums. 1) die ganze Anstalt soll 

ein eigenes mit der iurisdictio civilis et ecclesiastica begnadigtes, vom Könige 

allein dependirendes Corpus sein. Seine Gerichtsbarkeit erstreckt sich über die demselben angehö¬ 

renden Studirenden, über sämmtliche Lehrer und Bediente und deren Familie. Beim Director 

meldet sich der Kläger zum Versuch der Güte. Gelingt der Versuch nicht, so geht die Sache 

an das Collegium Frolessorium. Wer mit dem Ausspruch desselben nicht zufrieden ist, appellirt 

an das Collegium Cymnasiarebaie, von welchem- nur das Itemedium supplications übrig bleibt 

(ļeljt weitere Appellation an das Oberapellationsgericht). Der Director mit den Seinigen muß 

unmittelbar bei dem Gymnasiarchalcollegium belangt werden. Die Crimiualgcrichtsbarkeit 

steht dem Gymnasium nur in Fällen zu, die nicht auf Hals und Haut gehen. Sobald ein Fall 

der letzteren Art eintritt, wird die Bestrafung des Verbrechers vom CoIIegio Frosessorio unter 

Genchmhaltung des Collegü Cymnasiarcllalis dem Stadtmagistrat gestattet und anheim gegeben: 

ì 



c Erlaubniß des Collegü Professorum oder allenfalls des Protogymnasiarchen darf kein Stadt- 

d-cner die Gymnasiengebäudc betreten. In allen andern Fällen bedarf jede Gefängnißstrafe, die 

24 Ştunden dauern soll, der Bestätigung des Gymnasiarchalcollcgiums. Das Kollegium 

P^f sorium verfügt auch Consilia abeundi, relegationes privatas und publicas, auch cum in- 
ro essor ^ ^ Ķch Umständen mit Geld abgekauft werden können. Wer relegirt ist, oder 

rTconsilium abeundi erhalten hat, den darf Niemand im Stadtgebiet beherbergen. Zur Aus- 

4 slIIer Beschlüsse giebt der Präsident dem Director auf geziemendes Ansuchen immer un- 

. lich die nöthigen Leute. 2) wird das dem Gymnasium verliehene Siegel erwähnt, so 

wie 3) die Befreiung von allen Stadtbedienungen und Personal - Oncribus 

olne Unterschied nebst der Freiheit von allen außerordentlichen künftig etwa aus- 

'uschreibenden Kopf-, Kriegs- und Consumtionssteuern und andern dcr- 

' leichen Personalauflagcn , wie sie Namen haben mögen, so daß aus andern Orten 

berufene Lehrer bei ihrem Weggange aus dem Lande von Erlegung der Abzugsgel der 

ausdrücklich erimirt werden. 4) Jedes Haus in der Stadt, welches ein Lehrer dcS Gym¬ 

nasiums eigenthümlich oder nur miethweise inne hat, wird dadurch von jeder wirklichen 

Einquartirung befreit. 5) Die Frauen der Lehrer behalten nach dem Tode ihrer Ehe¬ 

männer ihr Forum, bis sie zu einer andern Ehe schreiten; die Kinder, bis sie majorenn werden. 

Auch behalten sic alle Einkünfte ihres resp. Mannes und Vaters von dem Quartal, m wel¬ 

chem er gestorben ist, so wie von dem ganzen folgenden. Dazu kommt 6) die Königliche Vcrhel- 

heißung, Lehrer, die an diesem Institut eine Zeitlang treu gearbeitet haben, zu anderweiti¬ 

gen Bedienungen zu befördern, und 7) die Bestimmung, daß die Professoren (nach der 

Gymnasienordnung auch die Lehrer, die in deren Stelle getreten sind,) mit den Adjuncten, in so 

fern ihnen nicht ein höherer Charakter (oder Rang) beigelegt ist, den Bürgermeistern und dem 

Stadtsyndikus den Vortritt lassen, den übrigen Senatoren aber, wie die Stadtprediger, 

şmit denen sie nach der Anciennetät rouliren," ohne Unterschied vorgehen sollen.*) End¬ 

lich 8) sollten sic ein Ccnsurcolleginm bilden; carmina und fliegende Blätter sollte der Direc¬ 

tor sogleich mit seinem Imprimatur bezeichnen, andere Werke aber mit seinem Gutachten dem 

Gymnasiarchalcollcgium übergeben, worauf sie vom Protogymnasiarchen mit der behufigen Appro¬ 

bation versehen werden sollten. V. Von den Schülern des Gymnasiums. 8.18-20, 

u unb oz. Sic sollten 1) bei der Aufnahme versprechen, die Gesetze, die jährlich einmal vor¬ 

gelesen werden sollten, gewissenhaft zu halten. 2) Müssige Vagabondcn, die sich unter sie men- 

Das Verhältniß des Directors in dieser Beziehung bestimmt erst die Gymnasienordnung tz. 13. S.46: 

bat in dem Jahre, da er Director ist, vor allen übrigen Lehrern den Rang und Vortritt; jedoch 

ist er in Ansehung der ordentliche» Professoren, die mit ihm wechselsweise zum Direktorat gelangen, 

nur primus inter pares. 

4 
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gen und sie leicht verführen, sollen aus der Stadt geschafft, oder ins Zuchthaus gebracht werden. 

3) Kein Gymnasiast oder Pädagogist darf sich in ein Ehcverlöbniß einlassen ohne Einwilligung der 

Eltern, der Vormünder, oder, wo diese fehlen, des Collegii Gymiiasiarclialis; jedes andere Ver¬ 

sprechen ist in jedem Fall ungültig. 4) Keiner darf von einem Gymnasiasten oder Pädagogisten 

Bücher, Kleider, Wäsche, u. s. w. kaufen oder ihnen Geld darauf leihen, ohne sich einen Schein 

vom Director, einem Professor oder Lehrer einhändigen zu lassen, bei Strafe von 10 bis 50Rthl. 

5) Auch ist kein Gymnasiast oder Pädagogist zur Ausstellung eines Wechsels fähig. 6) Keiner, 

der nicht von inländischen Schulen unmittelbar auf Universitäten zieht, darf bei Verlust aller Be¬ 

förderung im Lande eine auswärtige Anstalt besuchen, bevor er 2, oder wenigstens 1 Jahr auf 

dem hiesigen Gymnasium zugebracht hat. Wer sich nach dieser Verfügung gebührend achtet, und 

ein gutes Zeugniß deshalb beibringt, soll bei vorkommender Gelegenheit befördert werden.*) 7) Für 

diejenigen, die bei guten Fähigkeiten nicht mit genügsamen Mitteln versehen sind, sollen die freien 

und halbfreien Tischstcllcn beibehalten und bei Gelegenheit vermehrt; der Chorus symphoniacus 

erhalten; die stipendia conscrviret und nach der Absicht der Stifter vergeben werden. VI. Vom 

Unterricht. §. 21—23. Der Unterricht beginnt am Montage nach Ostern und schließt vor 

dem Sonntage Palmarum, so daß um Michaelis nm der Neuangekommenen willen in demselben 

ein Absatz gemacht werden kann. Gegen Ostern wird ein vom Gymnasiarchalcollcgium geneh¬ 

migter Catalogus herausgegeben. 2) In Ferien werden bestimmt: die Zeit von Weihnachten bis 

Neujahr, von dem Sonntage Palmarum bis Quasimodogeniti, die ganze Pfingstwoche und in den 

heißen Hundstagen 14 Tage hindurch die Nachmittage. 3) Es werden endlich im Gymnasium 

2 Visitationen, im Pädagogium und der Vorbercitungsschule 2 Eramina, ferner Disputationen 

und Actas oratorii angeordnet, wobei verfügt wird, daß von allen im Druck erscheinenden Pro¬ 

grammen, Disputationen, Reden, Gedichten ic, wie auch von dem jährlichen Càlogus prae- 

lectionum einige Exemplare an die Kanzlei eingesandt werden sollen. VH. Von den Behör¬ 

den des Gymnasiums. §. 26. 27. 1) die. nächste Aufsicht führt der D r r e c t o r m i t dem 

Collegio Professorio. Das letztere soll a) alle Streitigkeiten und Rechtssachen abthun; 

b) Alles, was die Statuten, Jura, Privilegia und Jmmunitatcs des Gymnasiums, die Erhal¬ 

tung der Ruhe und Ordnung unter den Studircndcn, die Einrichtung der Lcctionen und deS 

methodi doccndi und sonst das gemeine Beste der Anstalt betrifft, und nicht etwa vom Director 

einseitig berichtigt werden kann/ besorgen; wichtige Fälle aber mit seinem Gutachten an das 

Collegium (iymnasiarcJiale bringen. **) 2) Das G ymnasiarchalcolleg ium, welches in dem 

*) Das Patent ist datirt Christiansburg zu Kopenhagen den 1t. Mai 1744. 

**) Die näheren Bestimmungen enthält die Specialinstruction. Vgl. Abth. 1. S. 15. Das Programm 
von 182!) nimmt in seiner Darstellung der Einrichtung des Gymnasiums auf frühere und spätere Be¬ 
stimmungen Rücklicht. 
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gelehrten Bürgermeister und dem Stadtsyndicus 2 Assessoren erhält, nimmt die oben angegebenen 
Judicial- und andere Verrichtungen wahr, schützt das Gymnasium bei.seinen Vorrechten, sieht 
auf die gebührende Beobachtung der Specialinstruction, schlägt bei Vakanzen tüchtige Männer vor, 
installirt den Director, ist bei der vom Director zu verrichtende» Introduction der übrigen Lehrer 
zugegen, nimmt die Sprach- und Ercrcikicnmcistcr, wie auch den Pedellen an und dimittirt sic nach 
Befinden, verfügt endlich Alles, was zur Oberaufsicht über die Anstalt gehört. 
' Gleich nach der Einweihung erhielt der Prof. Detharding als Pros. iuris publici auf 
bte Anfrage des Directors durch die Entscheidung des Gymnasiarchalcollegiums vom 3. Zun. sei¬ 
nen Platz i» facilitate iuridica unmittelbar nach dem I'rok. iuri« civilis. Dem Collaborator 
Großheim ward eine Adjunctur'am Gymnasium bis auf Königliche Approbation vom Gymna- 
siarchalcollegium angetragen. Anfangs (am I. Zun.) war er nicht abgeneigt, sic anzunehmen, 
wenn in der Bestallung die Zahl seiner öffentlichen Stunden bestimmt würde; nachher (am 12. Zun.) 
lehnte er sic ab, hoffte auf die nächst verheißene Gnade des Königs und bat, die Gymnasiarchen 
möchten bei der nächsten günstigen Gelegenheit ihm ihre Gewogenheit beweisen. Zm folgenden 

Sommer ward er zum Diakonus in St. Margarethen befördert. 
Groß heim hatte sich in seinem Schreiben vom 4. Inn. beiläufig darüber beschwert, daß 

er, da ihm doch ursprünglich nur 10 Stunden wöchentlich bestimmt gewezen wären, erst 1a, 
zuletzt 13 habe geben müssen. Er meinte, der Prof. Hcnrici, der als Adjunct nur 6 öffentliche 
Stunden in der Woche gehabt hätte, könne nun als ordentlicher Lehrer ihm wohl einige abneh¬ 
men; 12 wolle er allenfalls wohl beibehalten. Seine Stunden wurden danach auf 12 vei.nin- 
dert. Außerdem gab Detharding seine Stunde in Prima, in welcher er die Antiquitäten gelehrt 
hatte, auf. Die Stunde übernahm Maternus ve Cilano und bestimmte sic zu einer imitatio cpi- 

stolarum Cic. difficiliorum. Die lateinischen Stunden in Prima wurden dadurch noch mehr zer¬ 
stückelt. 'Die eigentliche Stilstunde, die der Rector gehabt hatte, fiel weg und ward durch die 
Nachahmung der Briefe Cicero's ersetzt. Zur Verdeutlichung füge ich folgende Tabelle von den 

Lectioncn im Pädagogium bei: 

Stund. 

8- 9. 

Montags. 
1, P. N-Testam. 

ļļj ì «.Theolog. 

Dienstags. 
I.P. Gr.N.Tcst. 

'^«.Thcol. 

Mittwochs. 
1.6. Imitat. 6ic. 

ļJ'j ş«.THeol. 

Donnerst^ 
I. p. Plinius. 
II. 8. Gr.N.T. 
III. 6. Lat. Gr. 

. Freitags- 
I. P.Mathem- 
II. 8. Gr.N.T. 
III «.Lat.Gr. 

Sonnabends 
I. p. Mathein. 
II. 8. Gr. N. T. 
III. O.Gricchiftl). 

9-10- 

I. P. Theologie. 
II. «. Freyers F. 
III. C.Entrop. 

I. P. Theologie. 
II. «. Freyers F. 
III. 6 Eutrop. 

I. P. Theologie. 
II. P. Lat. Stil. 
III. «.Cic.Brief. 

I. äl.Geschichte- 
II. II.Cic.Bricf. 
III. 8.Lat.Stil. 

I. lll. Geschichte. 
II. II.Cic.Bricf. 
III. 6. Eutrvp. 

I. N.6ic.1,aeIius 
II. 8. Cäsar.' 
III. «.Cic.Bricfc 

10-11. 

H Antiquität. 
II. 8. Ncpos. 
III. N.Rech.u.S. 

I. H.Cic.OITicia. 
II. 8. Ncpos. 
III. IV.Rcch.u.S. 

I. n. Französisch. 
II. 8. Cäsar. 
III. N.Rcch.u.S. 

I. «. Virgil. 
II. H.Pxerc.ep. 
III. IV. N. U.S. 

I. «.Griechisch. 
II. P.Gcschichte 
III. IV. R. U.S- 

I. II.Französisch. 
II. P. Geschichte. 
III. IV. N.u.S. 



Stund. 

2- 3. 

I Montags. 
I. m. Geograph. 
II. 11. Redekunst. 
III. 0. Cic.Br. 

Dienstags. 
I. M. Geograph. 
II. R. Redekunst. 
III. G. Cic.Br. 

Mittwochs. Donnerts. 
I.R. Redekunst. 

!!î.)o-Ģeogr. 

Freitags. 
I.R. Redekunst. 

Sonnabends 

3- 4. 
1.1'. Logik. 

";.}seaf* ®r- 

I.I'. Logik. 

}[j) 8. Lat. Gr. 
I. 8 Hebräisch. 
II. P. Mathcm. 
III. G.Prosodie 

I. 8. Hebräisch. 
II. P.Mathem. 
III. G.Proöodie 

Auch in der Vorbercitungsklaffe konnte Einiges verbessert werden. Da in Sekunda 
statt der beiden Rechenstundcn, welche der Arithmctikus am Nachmittage gegeben hatte, 2 mathema¬ 
tische hatten angesetzt werden können, so wurden die 4 Nachmittagsstunden, in welchen die Quin¬ 
taner unter der Aufstcht des Cantors, der im Nebenzimmer die Quartaner im Lateinischen unterrich¬ 
tete, fast ganz sich selbst überlassen gewesen.waren, nun dem Schreib- und Rechenmeister Nagel 
übertragen. Zugleich sollte von ±0—11 bei den Uebungen der untersten Klasse der Chorpräfect 
zugegen sein. Chorpräfect war damals Rein. Der Versuch mit ihm fiel nach Flessa's Bericht 
nicht zum Vesten aus. Die Einrichtung des Gymnasiums blieb ganz unverändert. 

So war die Verfassung der ganzen Anstalt unmittelbar nach der Inauguration. Leider 
waren die Verhältnisse nach derselben, die ich bei einer andern Gelegenheit darzustellen versuchen 
werde, nicht von der Art, daß Flessa die Direction zu behalten wünschen konnte. Er suchte eine 
angemessene Beförderung. Im Frühling 1749 ging er als Probst nach Sonderburg. Das Gym¬ 
nasium ward nach den Vorschlägen der Professoren von dem Pädagogium und der Vorbercitungs- 
schule völlig getrennt. Die Professoren führten nach ihrem Wunsche, „wie auf Akademien und 
andern akademischen Gymnasien," abwechselnd das Direktorat; Keiner aber durfte sich in die An¬ 
gelegenheiten des Pädagogiums mischen. Jeder Professor erhielt eine feste Besoldung von 900 Ķ. 

Maternus de Cilano bekam wegen seines Bibliothekariats 1000 Diese Trennung dauerte bis 
1771. Durch die Gymnasienordnung verschwand 1773 der Name Pädagogium. Beide Anstalten 
sollten zusammen unter dem gemeinschaftlichen Namen: Gymnasium begriffen sein. Dieses 
Gymnasium sollte eine der vollständigsten Schulanstaltcn sein, in welcher junge Leute Alles lernen 
könnten, was ihnen nöthig sei, um mit Nutzen die Universität zu beziehen. Das Direktorat wech¬ 
selte zuerst zwischen den beiden Professoren Hcnrici und Dusch bis 1789. Dann war Hcn- 
rr.ci 2 Jahre alleiniger Director. Seit Michaelis 1791 wechselte er wieder mit dem noch unter 
uns lebenden, verdienstvollen Professor und Director emeritus, Justizrath Struve. Nach Henrici's 
Tode im Scpt. 1794 ward das ursprüngliche beständige Direktorat wieder hergestellt. 

Man hat wiederholt versucht, durch Anstellung neuer Lehrer die Zahl der durch die Gym- 
nasienordnung verfügten combinirtcn Lectioncn zu vermindern. Zuerst ward im Jahr 1775 
der vr. Unzer als Professor der Naturlehre und Naturgeschichte angestellt. Er lehrte 6 Stun¬ 
den wöchentlich, nur in den beiden oberen Klassen. Er war gewissermaßen in die Stelle des 



Ş-r Maternus de Cilano getreten. Schon 1786 ward er vo'n seinen ordentlichen Lehr¬ 

stunden dispensirt und pflegte im Catalogus anzukündigen, daß er den Selectanern in einer näher 

u bestimmenden freien Stunde eine physiologische Kenntniß des thierischen Körpers beizubringen 

s rf t werde Er ging ab im Zan. 1792. Eine wesentliche Verbesserung erhielt das Gymna¬ 

st.,» unter Struve's Direktorat durch die Anstellung eines Lehrers der französischen 

Sv rache und eines Lehrers des Zeichnens für die beiden unteren Klaffen im Jahr 1795. 

bedauern war es, daß im Jahr 1806 nach dem Tode des Prof. Vogler die fünfte ordent¬ 

liche Lehrstelle (das Subrcctorat) eingezogen werden mußte, um durch die Einkünfte desselben d.c 

geringe Einnahme der übrigen Lehrstellen zu verbessern. 

Was seit 1827 für die Verbesserung unserer Lehranstalt geschehen ist, kann meinen Mit- 

bürgern nicht unbekannt sein: ich habe in unsern Programmen jährlich von unsern Bemühungen 

Rechenschaft abgelegt. Mit dankbarem Herzen erkenne ich cs, daß die nicht unbedeutenden Ver¬ 

änderungen die im letzten Decennium haben getroffen werden können, nur durch die große Be¬ 

reitwilligkeit möglich geworden sind, mit welcher ein hochansehnliches Gymn aşiarchal- 

collegium alle meine Vorschläge geprüft und unterstützt hat. 1) Während der Vakanzen, re 

bei meinem Amtsantritt Statt fanden, wurden mir nach meinem Wunsche provisorische pu fs^ 

lehrer gegeben, durch deren Beistand jede entschieden nachtheiligc Combination zweier Klassen so^ 

gleich aufgehoben und um Ostern 1828 auch die im Jahre 1825 ganz eingegangene Vor cm- 

tungsschule wieder eröffnet werden konnte. 2) Im Jahr 1828 wurde die vierte Lehrstelle wieder 

besetzt, und nachdem das Cantorat von der ersten Lehrstelle an der Vorbereitungsklasse getrennt 

war, auch diese letztere, wobei zugleich zum Vortheil der ganzen Anstalt erlaubt wurde, daß der 

Lehrer der Vorbereitungsschule auch einige Stunden im Gymnasium geben durfte. 9) Als "N 

August 1830 das Cantorat wieder besetzt ward, ward auf meine Bitte der Cantor verpflichtet, 

den Gesanguntcrricht im Gymnasium zu ertheilen. 4) Im Januar 1831 wurde die im Jahr 183., 

wiederhergestellte fünfte Lehrstelle besetzt. Dabei wurde bestimmt, daß nach dem Bedürfniß der 

Anstalt der fünfte Lehrer auch einige Stunden in der Vorbereitungöschule übernehmen sollte. Der 

„ste Lehrer der Vorbercitungsklasse ward dagegen zugleich Collaborator am Gymnasium. 5) dem 

Lehrer der französischen Sprache ward gegen das Ende des Jahrs 1836 zugleich der Elementar¬ 

unterricht in dieser Sprache in der Vorbcreitungöklassc (3 Stunden wöchentlich) übertragen. 

•" Il„s diesen Angaben erhellt, daß in der letzten Zeit, ungeachtet die oberen Klassen 

'nie vernachlässigt worden sind, doch bei weitem am meisten für eine zweckmäßige Einrich¬ 

tung der unteren Sorge getragen ist. Wir glaubten dazu vorzüglich aus zwei Gründen ver- 

fl^tct zu sein. Theils ist cs für uns höchst wünschenswerth, besonders die Kinder, die 

Vm Studircn bestimmt sind, gleich von Anfang an für diese ihre Bestimmung gründlich 

vorzubereiten, zumal da ein späterer Eintritt in die oberen Klassen cs uns oft unmöglich macht, 

das Versäumte mit ihnen so, wie wir wünschen, nachzuholen; theils glaubten wir nach der 
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Grundverfassung unsers Instituts auch auf solche Kinder Rücksicht nehmen zu müssen, die, ohne 

zum Studiren bestimmt zu sein, doch eine höhere Bildung erhalten sollen. Namentlich 

in der letzten Hinsicht ist bis jetzt geschehen, was irgend möglich war. Wir haben den griechi¬ 

schen und zwei lateinischen Lectioncn in Tertia, die für diejenigen, die nicht studiren sotten, unnö- 

thig schienen, andere in Quarta parallel gelegt, deren fortgesetzte Benutzung ihnen für ihre künf¬ 

tige Bestimmung wichtiger ist. Da für Secunda auf ähnliche Weise gesorgt ist, so ist eine Vor¬ 

schule für die höhere bürgerliche Bildung auch jetzt schon da; sobald es uns aber irgend möglich 

sein wird, werden wir solche Parallelstunden einzurichten suchen, die für das bürgerliche Leben 

noch unmittelbarer vorbereiten. Was ich wünsche und hoffe, habe ich im letzten Programm an¬ 

gedeutet. Möge das zweite Jahrhundert, in welches wir überzutreten im Begriff sind, meine 

Wünsche und Hoffnungen erfüllen. > 

Unsere Lehrmittel, der physikalische Apparat sowohl als die Bibliothek, haben in den letz¬ 

ten Jahren gewonnen. Wir verdanken eine ganze, schätzbare Büchersammlung und außerdem man¬ 

ches uns nützliche Werk der freundlichen Theilnahme des Publicums. Dieselbe Theilnahme hat für 

die Unterstützung gesitteter und talentvoller Jünglinge, die fremder Hülfe zur Fortsetzung ihrer 

Studien bedürfen, durch das Gähler'schc Stipendium und durch die Vermehrung des Klausen- 

schen Unterstützungöfonds liebreich gesorgt. Möge sie im neuen Jahrhundert der Anstalt erhal¬ 

ten werden! Diese wird ihrerseits unablässig bemüht sein, durch gewissenhafte Anwendung jeder 

freundlichen Gabe das fernere Wohlwollen ihrer theilnehmendcn Freunde zu verdienen. 

Ein Jahrhundert hat sie nun segensreich gewirkt. Tüchtige Männer, aus ihr hervor¬ 

gegangen, bekleideten und bekleiden noch jetzt ansehnliche Aemter im Staat. Wir nähern uns 

dem Tage, mit welchem ein neues Jahrhundert für sie beginnen wird. Wir gehen ihm mit 

frohem Muth, mit heitern Hoffnungen entgegen. Wir vertrauen auch im folgenden Jahrhundert 

auf die Kraft von oben, dierch welche allein, was wir hier pflanzen, gedeihen kann. Wir sam¬ 

meln uns am 19. September *) Vormittags um 9 Uhr zuerst andachtsvoll Alle um den Alt ai¬ 

des Herrn und beten voll Ehrfurcht und Dankbarkeit ihn in seinem heiligen Tempel an. Die 

Gefühle, .welche in der hochfeierlichen Stunde unser Innerstes erfüllen, wird unser vcrchrungö- 

würdiger Herr Probst Paulsen, Ritter v. D. u. D. M., in Seiner bekannten Sprache, die 

vom Herzen kommt und zum Herzen bringt,si an geweihter Stätte vor dem Ewigen anösprechcn, 

vor dessen allschendcm Auge das Jahrhundert daliegt, wie ein Moment, und dessen allmächti¬ 

ger Arm allein «ns, und, die nach uns an unserer Stelle wirken werden, aufrecht halten und 

durch alle Stürme der Zukunft sicher leiten kann. Aus dem Tempel des Herrn begeben wir uns 

in das Heiligthum der Wissenschaft, die von Gott kommt und in ihren höchsten Resul- 

') An diesem Tage wurde im Jahr 1738 das Gymnasium durch die Aufnahme der erste» acht Gymna¬ 
siasten eröffnet. Dgl. Abth. 1, S. 8. 
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. nt &ott mtt' Hier wird eine von unserm verdienstvollen Senior, Herrn Professor Klau- 

r N'ttcr v D u D. M., gedichtete und von unserm geschickten Herrn Cantor Petersen in 

Li"' ê Fest-Cantate unter der Leitung des Letzteren aufgeführt werden. Sie wird 

Neben unterbrochen. Zuerst wird es meine Aufgabe sein, kurz und einfach m lateinischer 

brache die Bedeutung des Festes« darzustellen. Danach wird mein würdiger College, Herr . 

àşessor Frandsen in deutscher Sprache dies- Feier zu „einem freudig-ernsten Rückblick auf das 

Gnmnasium während des verflossenen Jahrhunderts« benutzen. Auch unsere Schüler werden nicht 

tàeiaen. Ihre Wünsche und Gelübde werden durch zwei Selectancr, Claußen, aus ^asel- 

h f uns Nopsy, aus Altona, vorgetragen werden. Jener stellt dabei in lateinischer Sprache 

die Wissenschaften als Stützen des Staates dar, dieser richtet in deutscher Sprache seinen Blick 

.f s,v Zukunft und betrachtet das Säcularfcst als das Fest einer neuen schonen Stiftung. 

^ Wir laden zur Theilnahme au unserm seltnen Feste freundlichst -in. Wir bitten um die 

Geaenwart Sr. Excellenz, unsers verehrungöwürdigcn Herrn Protogymnasiarchen, der übrigen 

Mi'alicdcr des hochausehnlichen Gymnasiarchalcollcgiums, des Hochlvblichen Magistrats, des hr. 

würdigen Ministeriums, der bürgerlichen Collcgicu, der früheren Zöglinge des Gymnasiums, der 

Eltern unserer gegenwärtigen Schüler, eines Jeden, der an dem feierlichen Tage m unsere Wnw 

sche und Empfindungen einstimmt, so weit der beschränkte Raum unsers Hörsaalö cs irgend ge¬ 

stattet. 
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